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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.01.1969

Norm

DSt 1872 §28

Rechtssatz

Nur der Untersuchungskommissär, nicht aber die anderen Mitglieder des Disziplinarrates, die über den

Einleitungsbeschluß entschieden haben, sind ausgeschlossen, in der Sache selbst ein Erkenntnis zu fällen.
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